
3. Änderung des Geschäftsverteilungsplanes des Landesarbeitsgerichts München 
für das Geschäftsjahr 2010 

 
 
 
 

B E S C H L U S S 
 

des Präsidiums des Landesarbeitsgerichts München 
 

 

 

 

Ziff. 3 des richterlichen Geschäftsverteilungsplans für das Jahr 2010 wird dahin geändert, 

dass die Kammer 9 ab 08.03.2010 bei der Zuteilung der nächsten 13 Sa-Sachen ausge-

lassen wird. 

 

Dies gilt nicht für Verfahren, bei denen eine Sonderzuständigkeit nach Ziffn. 3.3 ff des 

Geschäftsverteilungsplans 2010 besteht. 

 

 

 

 

München, den 4. März 2010  
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